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180. Bundesgesetz: Änderung der Reisegebührenvorschrift 1955
(NR: GP XVI RV 579 AB 600 S. 87. BR: AB 2965 S. 460.)

181. Bundesgesetz: Verleihung eines Ehrenringes durch den Bundespräsidenten
(NR: GP XVI IA 136/A AB 584 S. 87. BR: AB 2972 S. 460.)

182. Bundesgesetz: Änderung des Bundesgesetzes über die Studienrichtung Veterinärmedizin
(NR: GP XVI RV 562 AB 583 S. 87. BR: AB 2971 S. 460.)

183. Bundesgesetz: Änderung des Bundesgesetzes über die Vorbereitungslehrgänge für die Studienbe-
rechtigungsprüfung
(NR: GP XVI IA 135/A AB 585 S. 87. BR: AB 2973 S. 460.)

180. Bundesgesetz vom 18. April 1985, mit
dem die Reisegebührenvorschrift 1955 geän-

dert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl.
Nr. 133, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 658/1983, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 1 lautet:

„(1) Es werden eingereiht:

1. in die Gebührenstufe 1:
a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der

Verwendungsgruppe E der Dienstklasse III,
der Verwendungsgruppe D der Dienst-
klasse III bis Gehaltsstufe 14 einschließlich
und der Verwendungsgruppe C der Dienst-
klasse III bis Gehaltsstufe 9 einschließlich,

b) Beamte in handwerklicher Verwendung der
Verwendungsgruppen P 5 und P 4 der
Dienstklasse III, der Verwendungsgruppen
P 3 und P 2 der Dienstklasse III bis Gehalts-
stufe 14 einschließlich und der Verwendungs-
gruppe P 1 der Dienstklasse III bis Gehalts-
stufe 11 einschließlich,

c) Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 bis
Gehaltsstufe 7 einschließlich,

d) Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 3
sowie Wachebeamte der Verwendungs-
gruppe W 2 der Dienstklasse III bis Gehalts-
stufe 9 einschließlich,

e) zeitverpflichtete Soldaten,
f) Beamte der Post- und Telegraphenverwal-

tung der Verwendungsgruppe PT 9 in allen
Gehaltsstufen, der Verwendungsgruppen
PT 8 und PT 7 bis Gehaltsstufe 14 einschließ-

lich und der Verwendungsgruppen PT 6 und
PT 5 bis Gehaltsstufe 9 einschließlich,

2. in die Gebührenstufe 2:
a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der

Verwendungsgruppe D der Dienstklasse III
ab Gehaltsstufe 15, der Verwendungs-
gruppe C der Dienstklasse III ab Gehalts-
stufe 10 und der Verwendungsgruppe B der
Dienstklasse III,

b) Beamte in handwerklicher Verwendung der
Verwendungsgruppen P 3 und P 2 der
Dienstklasse III ab Gehaltsstufe 15 und der
Verwendungsgruppe P 1 der Dienstklasse III
ab Gehaltsstufe 12,

c) Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 in den
Gehaltsstufen 8 bis 11 einschließlich, der
Verwendungsgruppe L 2b 1 bis Gehalts-
stufe 7 einschließlich, der Verwendungsgrup-
pen L 2b 2, L 2b 3 und L 2a 1 bis Gehalts-
stufe 5 einschließlich und der Verwendungs-
gruppe L 2a 2 bis Gehaltsstufe 4 einschließ-
lich, ausgenommen die Leiter der Verwen-
dungsgruppen L 2b 2, L 2b 3 und L 2a 2,

d) Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 2
der Dienstklasse III ab Gehaltsstufe 10 und
der Verwendungsgruppe W 1 der Dienst-
klasse III,

e) Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 2
der Dienstklasse III,

f) Beamte der Post- und Telegraphenverwal-
tung der Verwendungsgruppen PT 8 und
PT 7 ab Gehaltsstufe 15, der Verwendungs-
gruppen PT 6 und PT 5 in den Gehaltsstu-
fen 10 bis 12 einschließlich und der Verwen-
dungsgruppen PT 4, PT 3 und PT 2 (ohne
Hochschulbildung) bis Gehaltsstufe 7 ein-
schließlich,
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3. in die Gebührenstufe 3:
a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der

Verwendungsgruppen D, C und B der
Dienstklassen IV und V, der Verwendungs-
gruppe A der Dienstklassen III bis V sowie
Beamte aller Verwendungsgruppen der
Dienstklasse VI bis Gehaltsstufe 5 einschließ-
lich,

b) Beamte in handwerklicher Verwendung der
Verwendungsgruppen P 2 und P 1 der
Dienstklasse IV,

c) Richteramtsanwärter; Richter und Staatsan-
wälte der Gehaltsstufen 1 bis 9 der Gehalts-
gruppe I, soweit nicht eine Einreihung in eine
höhere Gebührenstufe in Betracht kommt,

d) Universitäts(Hochschul)assistenten bis Ge-
haltsstufe 10 einschließlich,

e) Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 ab der
Gehaltsstufe 12, der Verwendungsgruppe
L 2b 1 ab der Gehaltsstufe 8, der Verwen-
dungsgruppen L 2b 2, L 2b 3 und L 2a 1 ab
der Gehaltsstufe 6 und der Verwendungs-
gruppe L 2a 2 ab der Gehaltsstufe 5, Leiter
der Verwendungsgruppen L 2b 2, L 2b 3 und
L 2a 1 bis Gehaltsstufe 13 einschließlich und
Leiter der Verwendungsgruppe L 2a 2 bis
Gehaltsstufe 10 einschließlich, Lehrer der
Verwendungsgruppe L 1 bis Gehaltsstufe 12
einschließlich und Lehrer der Verwendungs-
gruppe L PA bis Gehaltsstufe 11 einschließ-
lich, ausgenommen die Leiter der Verwen-
dungsgruppen L 1 und L PA,

f) Beamte des Schulaufsichtsdienstes der Ver-
wendungsgruppe S 2 bis Gehaltsstufe 2 ein-
schließlich,

g) Wachebeamte der Verwendungsgruppen W 2
und W 3 ab der Gehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse IV, der Verwendungsgruppe W 1 der
Dienstklassen IV und V und der Dienst-
klasse VI bis Gehaltsstufe 5 einschließlich,

h) Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 2
der Dienstklassen TV und V, der Verwen-
dungsgruppe H 1 der Dienstklassen III bis V
sowie der Verwendungsgruppen H 1 und
H 2 der Dienstklasse VI bis Gehaltsstufe 5
einschließlich,

i) Beamte der Post- und Telegraphenverwal-
tung der Verwendungsgruppen PT 6 und
PT 5 ab Gehaltsstufe 13, der Verwendungs-
gruppe PT 4 ab Gehaltsstufe 8, der Verwen-
dungsgruppe PT 3 in den Gehaltsstufen 8 bis
17 (erstes und zweites Jahr) einschließlich, in
der Verwendungsgruppe PT 2 (ohne Hoch-
schulbildung) in den Gehaltsstufen 8 bis 15
einschließlich und der Verwendungsgruppen
PT 2 (mit Hochschulbildung) und PT 1 bis
Gehaltsstufe 10 einschließlich,

4. in die Gebührenstufe 4:
a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der

Dienstklasse VI ab der Gehaltsstufe 6 und

der Dienstklasse VII bis Gehaltsstufe 6 ein-
schließlich,

b) Richter und Staatsanwälte der Gehaltsstu-
fen 10 bis 13 der Gehaltsgruppe I, soweit
nicht eine Einreihung in eine höhere Gebüh-
renstufe in Betracht kommt; Vizepräsidenten
des Landes-, Handels- oder Kreisgerichtes
oder des Jugendgerichtshofes bis zur
Gehaltsstufe 11 der Gehaltsgruppe I; Richter
beim Oberlandesgericht bis zur Gehalts-
stufe 11 der Gehaltsgruppe II; Stellvertreter
des Leiters der Oberstaatsanwaltschaft bis
zur Gehaltsstufe 11 der Gehaltsgruppe II,

c) Universitäts(Hochschul)assistenten ab der
Gehaltsstufe 11 und Außerordentliche Uni-
versitätsprofessoren bis Gehaltsstufe 9 ein-
schließlich,

d) Leiter der Verwendungsgruppen L 2b 2,
L 2b 3 und L 2a 1 ab der Gehaltsstufe 14 und
Leiter der Verwendungsgruppe L 2a 2 ab der
Gehaltsstufe 11, Lehrer der Verwendungs-
gruppe L 1 ab der Gehaltsstufe 13 und Lehrer
der Verwendungsgruppe L PA ab der
Gehaltsstufe 12, Leiter der Verwendungs-
gruppe L 1 bis Gehaltsstufe 17 einschließlich
und Leiter der Verwendungsgruppe L PA bis
Gehaltsstufe 14 einschließlich,

e) Beamte des Schulaufsichtsdienstes der Ver-
wendungsgruppe S 2 in den Gehaltsstufen 3
bis 8 (erstes Jahr) einschließlich und der Ver-
wendungsgruppe S 1 bis Gehaltsstufe 3 ein-
schließlich,

f) Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 1
der Dienstklasse VI ab der Gehaltsstufe 6
und der Dienstklasse VII bis Gehaltsstufe 6
einschließlich,

g) Berufsoffiziere der Dienstklasse VI ab der
Gehaltsstufe 6 und der Dienstklasse VII bis
Gehaltsstufe 6 einschließlich,

h) Beamte der Post- und Telegraphenverwal-
tung der Verwendungsgruppe PT 3 ab
Gehaltsstufe 17 (drittes Jahr), der Verwen-
dungsgruppe PT 2 (ohne Hochschulbildung)
in den Gehaltsstufen 16 und 17 und in der
außerordentlichen Vorrückung (erstes bis
drittes Jahr) und der Verwendungsgruppen
PT 2 (mit Hochschulbildung) und PT 1 in
den Gehaltsstufen 11 und 12,

5. in die Gebührenstufe 5:
a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der

Dienstklasse VII ab der Gehaltsstufe 7 und
der Dienstklassen VIII und IX,

b) Richter und Staatsanwälte ab der Gehalts-
stufe 14 der Gehaltsgruppe I; Präsidenten des
Landes-, Handels- oder Kreisgerichtes oder
des Jugendgerichtshofes; Vizepräsidenten
des Landes-, Handels- oder Kreisgerichtes
oder des Jugendgerichtshofes ab der Gehalts-
stufe 12 der Gehaltsgruppe I; Leiter der
Staatsanwaltschaft; Richter und Staatsan-
wälte der Gehaltsgruppen II und III und mit
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festen Bezügen, soweit sie nicht unter die
Gebührenstufe 4 fallen,

c) Außerordentliche Universitätsprofessoren ab
der Gehaltsstufe 10 und Ordentliche Univer-
sitäts(Hochschul)professoren,

d) Leiter der Verwendungsgruppe L 1 ab der
Gehaltsstufe 18 und Leiter der Verwendungs-
gruppe L PA ab der Gehaltsstufe 15,

e) Beamte des Schulaufsichtsdienstes der Ver-
wendungsgruppe S 2 ab der Gehaltsstufe 8
(zweites Jahr) und der Verwendungs-
gruppe S 1 ab der Gehaltsstufe 4,

f) Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 1
der Dienstklasse VII ab der Gehaltsstufe 7
und der Dienstklasse VIII,

g) Berufsoffiziere der Dienstklasse VII ab der
Gehaltsstufe 7 und der Dienstklassen VIII
und LX,

h) Beamte der Post- und Telegraphenverwal-
tung der Verwendungsgruppe PT 2 (ohne
Hochschulbildung) ab der außerordentlichen
Vorrückung (viertes Jahr) und der Verwen-
dungsgruppen PT 2 (mit Hochschulbildung)
und PT 1 ab Gehaltsstufe 13."

2. § 10 Abs. 3 und 4 lautet:

„(3) Die besondere Entschädigung gemäß Abs. 2
beträgt:

a) Für Motorfahrräder und Motorräder
mit einem Hubraum bis 250 cm3 je
Fahrkilometer 1,16 S,

b) für Motorräder mit einem Hubraum
über 250 cm3 je Fahrkilometer 2,00 S,

c) für Personen- und Kombinations-
kraftwagen je Fahrkilometer 3,70 S.

(4) Für jede Person, deren Mitbeförderung
dienstlich notwendig ist, gebührt ein Zuschlag von
0,43 S je Fahrkilometer."

3. § 11 Abs. 1 zweiter Satz lautet:

„Das Kilometergeld beträgt für die auf solche Art
innerhalb von 24 Stunden zurückgelegten Weg-
strecken

a) für den ersten bis fünften Kilometer je 2,30 S,
b) ab dem sechsten Kilometer je 4,60 S."

4. Im § 11 Abs. 6 wird der Betrag „15 S" durch
den Betrag „17 S" ersetzt.

5. § 13 Abs. 1 lautet:

6. Im § 25 Abs. 1 werden an die lit. a und b
jeweils die Worte „soweit sie nicht von lit. c erfaßt
werden," angefügt.

7. § 26 Abs. 1 lautet:

„(1) Bei Dienstzuteilungen vom Inland an eine
im Ausland gelegene Dienststelle — ausgenommen
Grenzorte — gebührt anstelle der Zuteilungsge-
bühr eine Vergütung gemäß § 21 des Gehaltsgeset-
zes 1956."

8. Im § 35 c treten an die Stelle der Abs. 3 und 4
folgende Bestimmungen:

„(3) Bezieht der Beamte für ein einziges Kind
einen Steigerungsbetrag gemäß § 4 des Gehaltsge-
setzes 1956, so gebührt ihm für die Reise dieses
Kindes zum Beamten einmal in jedem Kalenderjahr
eine Entschädigung, wenn

1. der Beamte seinen Dienstort im Ausland hat
und

2. sich das Kind aus Gründen der Erziehung,
einer Ausbildung, einer Krankheit oder eines
Gebrechens
a) im Inland,
b) an einem früheren ausländischen Dienst-

ort des Beamten,
c) an einem Ort im Ausland, der dem Dienst-

ort des Beamten näher gelegen ist als der
letzte gemeinsame Wohnort im Inland,
oder

d) im Heimatland eines der Elternteile
aufhält.

(4) Bezieht der Beamte für mehr als ein Kind
einen Steigerungsbetrag gemäß § 4 des Gehaltsge-
setzes 1956, so gebührt ihm

1. für die Reise von zwei dieser Kinder zum
Beamten oder

2. für die Reise des Beamten und dessen mit ihm
im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegat-
ten zum Wohnort dieser Kinder

einmal in jedem Kalenderjahr eine Entschädigung,
wenn für den Beamten die Voraussetzung des
Abs. 1 Z 1 und für die Kinder die Voraussetzung
des Abs. 1 Z 2 zutreffen. Haben die Kinder nicht
denselben Wohnort, so gebührt im Falle der Z 2 die
Entschädigung nur für die Reise zu einem dieser
unter Abs. 1 Z 2 fallenden Wohnorte.

(5) Die Entschädigung für die in den Abs. 3 und
4 angeführten Reisen umfaßt den Ersatz der tat-
sächlich aufgelaufenen Reisekosten, Flugkosten
höchstens jedoch bis zum Ausmaß des billigsten
Flugtarifes im Rahmen der IATA-Vereinbarungen
zwischen dem Wohnort des Beamten und dem
Wohnort des Kindes.

(6) Der Anspruch auf eine Entschädigung nach
den Abs. 3 bis 5 entfällt für das Kalenderjahr, in
dem dem Beamten Anspruch auf Heimaturlaub ent-
steht. Der Anspruch bleibt jedoch bestehen, wenn
der Beamte den Heimaturlaub im betreffenden
Kalenderjahr aus zwingenden dienstlichen Grün-
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den nicht antreten darf; in diesem Fall entfällt der
Anspruch auf die Entschädigung jedoch für das
Kalenderjahr, in dem der Antritt des Heimaturlau-
bes nachgeholt wird."

9. Im § 64 Abs. 1 wird der Betrag „38 S" durch
den Betrag „42 S" ersetzt.

Artikel II

(1) Es treten in Kraft:
1. Art. I Z 2 mit 1. Feber 1985,
2. die übrigen Bestimmungen dieses Bundesge-

setzes mit 1. April 1985.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundeskanzler, in Angelegenheiten jedoch,
die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers
betreffen, dieser Bundesminister betraut.

Kirchschläger

Sinowatz

1 8 1 . Bundesgesetz vom 18. April 1985 über
die Verleihung eines Ehrenringes durch den

Bundespräsidenten

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der Bundespräsident verleiht an österreichi-
sche Staatsbürger, welche die Voraussetzungen für
die Verleihung des Doktorates unter den Auspizien
des Bundespräsidenten („Promotio sub auspiciis
Praesidentis rei publicae") gemäß dem Bundesge-
setz BGBl. Nr. 58/1952 in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 219/1960 und BGBl. Nr. 405/
1968 in der Zeit vom 1. Mai 1945 bis 30. April 1952
erfüllt haben, einen Ehrenring.

§ 2. Die Siegelplatte dieses Ehrenringes hat das
Bundeswappen sowie die Worte „sub auspiciis
Praesidentis" zu enthalten.

§ 3. (1) Anträge auf Verleihung des Ehrenringes
sind beim Bundesministerium für Wissenschaft und
Forschung einzubringen. Das Bundesministerium
für Wissenschaft und Forschung hat ein Gutachten
der zuständigen akademischen Behörde darüber
einzuholen, ob die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1
lit. e des zitierten Bundesgesetzes gegeben sind.

(2) Die Abgabe des Gutachtens ist eine Angele-
genheit des autonomen Wirkungsbereiches.

(3) Die Kosten des Ehrenringes hat der Antrag-
steller zu tragen.

§ 4. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung betraut.

Kirchschläger

Sinowatz

1 8 2 . Bundesgesetz vom 18. April 1985, mit
dem das Bundesgesetz über die Studienrich-

tung Veterinärmedizin geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Bundesgesetz über die Studienrichtung
Veterinärmedizin, BGBl. Nr. 430/1975, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 166/1983 wird
wie folgt geändert:

1. Dem § 4 Abs. 1 wird angefügt:

„Die Zulassung zur zweiten und dritten Diplom-
prüfung setzt unbeschadet der §§ 5 Abs. 2 und 8
Abs. 2 die erfolgreiche Ablegung der jeweils voran-
gehenden Diplomprüfung voraus."

2. § 7 Abs. 3 und 4 entfällt.

3. § 8 Abs. 3 entfällt.

4. Die in § 9 Abs. 1 Z 4, 5 und 8 genannten
Fächer erhalten die Bezeichnung:

„4. Radiobiologie und Nuklearmedizinische
Technik;

5. Strahlenschutz mit besonderer Berücksichti-
gung der Umweltbelastung;

8. Ethologie und Ethopraxis."

5. Dem § 10 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Die Teilnahme an den Teilen des Prakti-
kums wird mit den Kalkülen „mit Erfolg teilge-
nommen" und „ohne Erfolg teilgenommen" beur-
teilt."

6. Dem § 12 wird folgender Abs. 8 angefügt:

„(8) Die Studienordnung kann Bedingungen
festlegen, wonach in das Doktoratsstudium einre-
chenbare Lehrveranstaltungen bereits während des
Diplomstudiums absolviert werden können."

7. Dem § 13 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Personen, die das Recht zur Führung des
akademischen Grades „Tierarzt" erworben haben,
sind berechtigt, anstelle dieses akademischen Gra-
des den akademischen Grad „Diplom-Tierarzt",
lateinische Bezeichnung „Magister medicinae vete-
rinariae", abgekürzt „Mag. med. vet.", zu führen.
Auf ordentliche Hörer, die gemäß Abs. 2 ihr Stu-
dium nach der Tierärztlichen Staatsprüfungs- und
Rigorosenordnung, BGBl. Nr. 73/1946, in der
jeweils geltenden Fassung vollenden, ist § 3 Abs. 1
anzuwenden."

8. Dem § 13 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Personen, die ihr Studium nach der Tier-
ärztlichen Staatsprüfungs- und Rigorosenordnung
absolviert haben, sind zum Erweiterungsstudium
Lebensmittelhygiene im Sinne dieses Bundesgeset-
zes zuzulassen."
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Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Oktober
1985 in Kraft.

(2) Z 2 und 3 des Artikels I treten rückwirkend
mit 1. Oktober 1984 in Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung betraut.

Kirchschläger
Sinowatz

183. Bundesgesetz vom 18. April 1985, mit
dem das Bundesgesetz über die Vorbereitungs-
lehrgänge für die Studienberechtigungsprü-

fung geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Bundesgesetz über die Vorbereitungslehr-
gänge für die Studienberechtigungsprüfung, BGBl.

Nr. 603/1976, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 324/1982 und der Z 2 der Kundma-
chung BGBl. Nr. 577/1982 wird wie folgt geän-
dert:

§ 1 hat zu lauten:

„§ 1. Der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Unterricht, Kunst und Sport in den
Studienjahren 1977/78 bis 1985/86 an den Univer-
sitäten Vorbereitungslehrgänge für die Ablegung
einer Studienberechtigungsprüfung nach Maßgabe
dieses Bundesgesetzes einrichten."

Artikel II

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Unterricht, Kunst und Sport betraut.

Kirchschläger
Sinowatz
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